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Verhandlungen 
Bericht des Verfassungsausschusses über den 

Antrag (112jA) der Abgeordneten Dr. Kreisky, 
Dipl.-Ing. Dr. Schleinzer, Peter und Genossen 
betreffend Aufhebung des Bundesgesetzes, 
womit die Vertretung des Bundespräsidenten 
in Ausführung des Art. 64 des Bundes-Ver­
fassungsgesetzes in der Fassung von 1929 
geregelt wird (1103 d. B.) 

Berichterstatter: Dr. Heinz F i s c h e r  (S. 10238) 

Almahme des Gesetzentwurfes (S. 10239) 

Bericht des Verfassungsausschusses über den 
Antrag (113jA) der Abgeordneten Dr. Kreisky, 
Dipl.-Ing. Dr. Schleinzer, Peter und Genossen 
betreffend Regehmg der Vertretung des 
Bundespräsidenten Dr. h. c. Franz Jonas 
(1104 d. B.) 

Berichterstatter: Dr. Heinz Fis c h e r(S. 10239) 

Annahme des Gesetzentwurfes (S. 10240) 

Eingebracht wurde 

Anfrage der Abgeordneten 

Dr. Ermaco r a, Dr. K ar a s e k  und Genossen 
an den 

.
Bundesminister für Auswärtige Ange­

legenheiten betreffend Lage der slowenischen 
Minderheit in Kärnten (1659jJ) 

Beginn der Sitzung: 11 Uhr 45 Minuten 

Vo r s i t ze n d er: Präsident Benya. 

Präsident: Die Sitzung ist e r ö f f n e t. 

K r a n k gemeldet ist der Abgeordnete 
Josseck. 

Zuweisungen 

Abkommen zwischen der Republik Oster­
reich und der Organisation der erdölexportie­

renden Länder über den Amtssitz der Organi­
sation der erdöl exportierenden Länder samt 
Notenwechsel (1068 der Beilagen) und 

Abkommen zwischen der Republik Oster­
reich und der Republik Tunesien über Tech­
ni,sche Hilfe (1070 der Beilagen) i 

Präsident: Die in der letzten Sitzung als dem Ausschuß für Verkehr und Elektrizi-
eingelangt bekanntgegebenen Regierungsvor- tätswirtschaft : 

lagen weise ich zu wie folgt: 

dem Zollausschuß : 
Bundesgesetz, mit dem das Hafeneinrich-

t�ngen-Förderungs,gesetz geändert wird 

Deklar,ation über den vorläufigen Beitritt (1069 der Beilagen); 

der Philippinen zum Allgemeinen Zoll- und 
Handelsabkommen (lOSt der Beilagen); 

dem Justizaus,schuß: 

Ubereinkommen über die Legitimation durch 
nachfolgende Ehe samt Anhang und Vor­
behalte der Republik Osterreich (1067 der Bei­
lagen) i 

dem Außenpolitischen Ausschuß: 

dem Finanz- und Budgetausschuß : 

Abkommen zwischen der Republik Oster­
reich, der Sozialistischen Republik Rumänien 
und der Sozialistischen Föderativen Republik 
Jugoslawien betreffend die Beteiligung der 
Republik Usterreicb an den Investitionsmitteln 
für die Schiffahrtseinrichtungen am Eisernen 
Tor (10n der Beilagen) , 
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Präsident 

Abkommen zwischen ,der Republik Oster­
reich und der Schweizerischen Eidgenossen­
schaft zur Vermeidung der Doppelbesteuerung 
auf dem Gebiete der Nachlaß- und Erbschaft­
steuern (1093 der Beilagen), 

Abkommen zwischen der Republik Oster­
reich und der Schweizerischen Eidgenossen­
schaft zur Vermeidung der Doppelbesteuerung 
auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen 
und vom Vermögen (1094 der Beilagen) , 

Bundesgesetz über die Veräußerung und 
Bela,stung von unbeweglichem Bundesver­
mögen (1100 der Beilagen) und 

Bundesgesetz über die Leistung eines vier­
ten zusätzlichen Beitrages zur Internationalen 
Entwicklungsorganisation (IDA) (1101 der Bei­
la gen) ; 

dem Ausschuß für Gesundheit und Umwelt-
schutz: 

Bundesgelsetz über die Leistung eines öster-
reidlischen Beitrages an ,den Fonds des Um­

L Punkt: Bericht des Verfassungsausschusses 
über den Antrag 112/ A (11-3368 der Beilagen) 
der Abgeordneten Dr. Kreisky, Dipl.-Ing. Dok­
tor Schleinzer, Peter, Robert Weisz, Doktor 
Koren und Genossen betreffend die Aufhebung 
des Bundesgesetzes, womit die Vertretung des 
Bundespräsidenten in Ausführung des 
Artikels 64 des Bundes-Veriassungsgesetzes 
in der Fassung von 1929 geregelt wird 

(1103 der Beilagen) 

Präsident: Wir gehen in die Tagesordnung 
ein und gelangen zum 1. Punkt: Bericht des 

Verfassungsausschusses über den An­
trag 112/A der Abgeordneten Dr. Kreisky, 

Dr. Schleinzer, Peter, Robert Weisz, Doktor 
Koren und Genossen betreffend die Aufhebung 
des Bundesgesetzes, womit die Vertretung des 
Bundespräsidenten in Ausführung des Art. 64 
des Bundes-Verfassungsgesetzes in der Fas­
sung von 1929 geregelt wird. 

Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete 
Dr. Heinz Fischer. Ich ersuche um seinen 
Bericht. 

Berichterstatter Dr. Heinz Fischer: Herr Prä-
weltprogramms der Vereinten Nationen sident! Hohes Haus! Ich ber;ichte namens .des 

(1095 der Beilagen). 

Festsetzung der Tagesordnung 

Präsident: Im Einvernehmen mit den Par­
teien schlage ich vor, folgende zwei Punkte 
auf die Tagesordnung zu setzen, was aller­
dings voraussetzt, daß von der 24stündigen 
Auflagefri,st hinsichtlich der Ausschußberichte 
Abstand genommen wird: 

Bericht des Verfassungsausschusses über 
den Antrag 112/A (II-3368 der Beilagen) der 
Abgeordneten Dr. Kreisky, Dr. Schleinzer,. 

Peter, Robert W.eisz, Dr. Koren und Genossen 
betreffend die Aufhebung des Bundesgesetzes, 
womit die Vertretung des Bundespräsidenten 
in Ausführung des Art. 64 des Bundes-Ver­
fassungsgesetzes in der Fassung von 1929 
geregelt wird (1103 der Beila'gen) , und 

Bericht des Verfassungsausschusses über 
den Antrag 113/A (II-3369 der Beilagen) der 
Abgeordneten Dr. Kre.isky, Dr. Schleinzer, 

Peter, Robert Weisz, 'Dr. Koren und Genossen 
betreffend ein Bundesgesetz, mit dem die Ver­
tretung des Bundespräsidenten Dr. h. c. Franz 
Jonas geregelt wird (1104 der Beilagen). 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dem 
Vorschlag zustimmen, diese heiden Vorlagen 
auf die Tagesordnung dieser Sitzung zu setzen 

Verfassung'saus.schuss,es über den IniUativ­
antrag 112/A der Abgeordneten Dr. Kreisky, 
Dr. Schleinzer, Peter, Robert W,eisz, DoMor 
Koren und Genos.sen hetreffend di,e Aufhebung 
des Bunde,sgesetz.es, womit die Vertretung des 
Bundespräs!1denten ,in Ausführung des Art. 64 
des Bundes-Verfassungs,gesetz,es ,in der Fas­
sung von 1929 geregelt wird. 

Der Art. 64 Abs. 1 der Bundesv,erfassung 
reg'elt die Ausübung der FunktiOIlien des Bun­

desprä.sidenten jm Falle -seiner Verhinderung 
und der dauernden Erledigung seiner Stel,le. 
Für den Fall, daß die Verhinderung voraus­

sichHich länger aLs zwanz,i,g T,ag,e dauent, slieht 
der WorHaut der Verfia'sS'ung vor, daß eine 
bund-e.sgesetz1ich,e Rcegelung der Vertl'etung 
zu treffen ist. 

Eine solche bundesgeset:z:1iche Regelung j'st 
mi,t dem Bundesgesetz vom 22. Apr,il 1948, 
BGBL Nr. 84, getroffien worden. Ge9len dieses 
Bundesgesetz bestehen, wie berei'ts ,im .Be:richt 
des Herrn Bundeskanzlers :in der vorigen Sit­
zung ,ausg,eführt wurde, verfa!siSungs'rechtliche 
Bedenlc:en. 

Aus dies.em Grunde s&eht der vorliegende 
Initiativantrag die Aufhebung dieses Bundes­
gesetz'es !im Zusammenhang mit einer für den 
Einz·elfall g'eltenden€linfachge.s.etzlichen R'ege­

lung in einem weite:ren Antrag vor. 

und von der 24stündigen Auflagefrist der Der VerlfassunglSaus,schuß hat heute die Vor­
Ausschußberichte Abstand zu nehmen, sich lage einer Vorbe!l1atung unterzog,en und nach 
von den Sitzen zu erheben. - Das ,ist ein- einer Debatte, an der skh -die Abgeordneten 
stimmig angenommen. Dr. Koren und Dr. Broe.sj'gke heteiLigt haben, 
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Dr. Heinz Fischer 

eirusbimmi,g Ibeschlos'Slen, dem Plenum die An- Die V,erhindenliI1g' des Herrn Bundes­
nahme des Gesetzentwurf.esin der dem ·schrift- präsidenten, eHe am 21. März 1914 von der 
lich'en Her-icht beig,edruckten Fassung zu Präsid,entschaftskanz1ei auf Grund 'eines ärzt­
empfehlen. lichen Kommuniques bekanntgegeblen wurde, 

Der V;erfa�sung,siausschuß ,steHt somit den 
An t r ag, der NClJ1:ionalrat wolle Idi1e:s,em Ge­

setzentwurf die verfassUillgsmäß,i'gle Zus:tim­
mung 'ertei,len. 

Für den Fall, daß Wortmeldungen vorlu,egen 
saUten, wird Abführung der General- und 
SpezialdebaUe unter ,einem heantragt. 

Präsident: Im Einvernehmen mit den Par-
teien kann ich mitteilen, daß auf Grund der 
Debatte im Verfassungsausschuß von einer 
Debatte im Haus·e Abstand genommen wird. 

Wir kommen daher zur A b  s ti m m u n g 
über den Gesetzentwurf !Samt Titel und Ein­
gang in 1103 der Beilagen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die hiezu 
ihre Zustimmung geben, sich von den Sitzen 
zc erheben. - Danke. Das ist einstimmig 
angenommen. 

Der Berichterstatter beantragt sofortige 
Vorna,hme der dritten Lesung. Einwand 
wird keiner erhoben. 

wird VO:Dauslsliehtlich länger als 'Zwanzig Tage 
dauern. Gemäß Art. 64 Abs. 1 zweiter Sa:tz 
der Bund1esrvel'fassung .tst in diJesem FaH die 
Ver.�retung bundesgelSietzHeh zu ,Iiegeln. 

Der vorlilegende Ges'etz'entwurf lenthäUeine 
solche bundes-ges,etzliche &egelung, unid zwar 
der ClJrt , daß die FUl1lktionen des Bundespräsi­
denten gemeinsam vom Präsidenten des 
Nationalrates, vom Zweirten Präsidenten des 
Nationalrates und vom Drü�en Präsidenten 
des Nationalrates ausgeübt werden. 

Da es sich ,sdhin um .ein Kollegium handelt, 
s.ind auch Vorschriften hiinslichtLich der WH­
lens'bi.J.dung zu treffien. Di,e WiIlensbHdung der 
zur Ausübung der ·Funktionen des 'Bundes­
präsidenten beruf\enen dI1ei Präsüdenten des 
Nationalrates w.ird !in der W·eIi,sle ,geregelt, daß 
eiI1Je Mehrheitsentsmeidung 'Zu treffen ist, falls 
keine einhellige AuffiClJssun.g lerzi'eIt werden 
kann. G1eich'Zeitig soll aber Slicherges'tellt WI8lI­

den, daß dClJS zur Vertretung des BuI1despräis,i­
denten berufene Kollegium auch dann entsehei­
dungs.fähig ,i,st, wenn einer oder ,gar zwei der 

Ich bitte daher jene Damen und Herren, drei PräslidJenten verhindert oder lihr,e SteHe 
die dem vorliegenden Gesetzentwurf auch in dauernd le,vledligt 'sein Isollten. Die diesbezüg­
dritter Lesung ihre Zustimmung geben, sich lichen VODschriftenenthä:lt Ar,t. II Abs. 2 des 
von den Sitzen zu erheben. - Das ist ebenfalls vorlieg,enden GesetzentwuI'fies. 
e i n  s t i m  m i g a n g e n  0 m m e  n. 

Der Gesetzentwurf i,st Isomit in dritter Le-
sung angenommen. 

Sind nur zwei Präsidenten lin Funktion, 
dann \entscheidet bei Stimmengleichheit die 
Stimme des Präsidente.n bzw. !im Falle 'SleiIller 
Verhli.nderung oder der dauernden Erled:igung 

2. Punkt: Bericht des Verfassungs ausschusses seiner SteHe in desls.en VI8:0I'tretung dJi,e Stimme 
über den Antrag 113/A (11-3369 der Beilagen) des Zweiten Präsjdenten. 
der Abgeordneten Dr. Kreisky, Dipl.-Ing. Dok- . .  .. , 

tor Schleinzer Peter Robert Weisz' Doktor Sollten zweI der dWI PraslIdenten des 

Koren und G�nosse� betreffend ein
' 

Bundes- I Hausl�s ve
.
rhiindJert .ader ihre StJelhe

. 
dauernd 

gesetz, mit dem die Vertretung des Bundes- erledIgt S�I�" dann gehen 'aHe F�nktJlonen d:'s 

präsidenten Dr. h. c. Franz Jonas geregelt B
.
undespras.ldent�n auf den .. ambleIienden Pra-

wird (1104 der Beilagen) sldenten des NatlOnalrate,s uber. 

Präsident: Wir gelangen zum 2. Punkt der 
Tagesordnung: Bericht des Verfassungsaus­
schusses über den Antrag 113/A der Abgeord­
neten Dr. Kreisky, Dr. Schleinzer, Peter, Robert 
Weisz, Dr. Koren und Genossen betreffend ein 
Bundes.gesetz, mit dem di,e Vertretung des 
Bundespräsidenten Franz Jonas geregelt wird. 

Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete 
Dr. Heinz Fischer. Ich ,bitte um seinen Bericht. 

Berichterstatter Dr. Heinz Fischer: Herr Prä­
sident! Hohes Haus! Ich herichte weiters über 
den vom Präs.identen soeben ,im 'f,itel vler­
lesenen Initiativantrag 113/A betreffend ein 

Die Gesc häftsordnung ,selbst .reg·eU im § 6 
Abs. 2, was zu geschehen hat, wenn alle drei 
Präsidenten des Nationalrates an der Aus­
übung ihres Amtes verhindert sein sollten. 

Art. II Abs. 1 letzter Satz des vorliegenden 
Gesetzentwurfes regelt schließlich die Vorsitz­
führung in dem zur Vertretung des Bundes­
präsidenten berufenen Kollegiu·m sowie des­
sen Vertretung in -der Offentliehk:eH. Es tst 
selbstveI1ständlich, daß die Befugnis zur Ver­
tretung in der Offentlichkeit eine ent­
sprechende Willens bildung im Innenverhältnis 
voraussetzt. 

Bundes.g'elsetz, mit dem die Viertretung des Da es sich um einen Dbergang der Funk­
Bundespräsidenten Dr. h. c. Fl1anz Jonas ge- tionen des Bunde·spräsidenten auf das ge­
re9e1lt wird. nannte Kollegium handelt, sind die Unver,ein-
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Dr. Heinz Fischer 
barkeitsbestimmungen des Art. 61 der Bundes­
verfaissung nicht anzuwenden. 

Das vorliegende Gesetz, wie es der 
Nationalrat zu beschließen im Begriff.e ,jst, 
tritt am Tage nach der Kundmachung in Kraft 
und ist anwendbar bis zu jenem Zeitpunkt, 
wo entweder die Verhinderung beendet -ist 
oder der Fall des Art. 64 Abs. 2 Bundes-
verfassung eintritt. 

Der Verfassungsausschuß hat die Vorlage 
heute einer Vorberatung unterzogen und nach 
einer Debatte, an der Isich die Abgeordneten 
Dr. Koren, Dr. Broesigke, Robert Weisz und 
Bundeskanzl,er Dr. Kreisky beteiligt haben, 
einstimmig beschlossen, dem Hohen Haus die 
Annahme des Gesetzentwurfes In der dem 
schriftlichen Bericht :beigedruck.ten Fas.sung zu 
empfehlen. 

Namens des Verfassungs ausschusses stelle 
kh somit den A n t r ,a g, der Nationalrat wolle 
diesem Gesetzentwurf die verfassungsmäßi,ge 
Zustimmung erteilen. 

In formeller Hinsicht bezüglich der Wort­
meldungen wurde der gleiche Antra-g gestellt 
wie beim vorhergehenden Gesetzentwurf. 

Präsident: Auch zu diesem Tagesordnung's­
punkt kann ich einvernehmlich mit den Par­
teien feststellen, daß auf Grund der Debatte 
im Verfassungs ausschuß von einer Diskussion 
im Hause Abstand genommen wir.d. 

Somit gelangen wir zur A b s tim m u n g 
über den Gesetzentwurf samt Titel und Ein­
gang in 1104 der Beilagen. 

Ich bitte jene Damen und HeHen, die hiezu 
ihre Zustimmung geben, sich von den Sitzen 
zu erheben. - Einstimmig angenommen. 

Der Berichterstatter beantragt di,e Isofortige 
Vornahme der dritten Lesung. - Ein Einwand 
wird nicht erhoben. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dem 
vorliegenden Gesetzentwurf auch in dritter 
Lesung ihre Zustimmung erteilen, sich von den 
Sitzen zu erheben. - Der Gesetz'entwurf ist 
somit in dritter Lesung ebenfalls e i n  s t i m­
m i 9 a n  g e n  0 m m e n. 

Die Tagesordnung ist erschöpft. 

Im Einvernehmen mit den Parteien lege ich 
dem Hohen Hause folgenden A n  t r a g  vor: 

Der die Funktionen des Bundes­
prä1sidenten ausübende Bundeskanzl,er wird 
ersucht, die mit Entschließung vom 1. April 
1974 einberufene außerordentliche Tagung 
der XIII. Gesetzgebungsperiode des 
Nationalrates mit 12. April 1974 für beendet 
zu erklären. 

Ich bitte jen� Damen und Herren, ,die diesem 
Antrag ihre Zustimmung ge:ben, sich von den 
Sitzen zu erheben. E ,i n ,s t i m mi g 
a n g e n  0 m m e n. 

Die Sitzung ist g e s chI 0 s s e n. 

Schluli der Sitzung: 12 Uhr 

österreichische Staatsdruckerei L61 21054 
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